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Bekanntmachung

Nach§ 1 der Satzung derHochschuleRheinMain zur Bekanntmachung ihrer Satzungen vom04.06.2013
(StAnz. vom29.07.2013, S. 929)wird die Zulassungssatzung 2026 für denMaster-StudiengangAI and
Advanced Information Technologies der Hochschule RheinMain hiermit bekannt gegeben.

Wiesbaden, den 07.05.2026

Prof. Dr. jur. Eva Waller
Präsidentin der Hochschule RheinMain
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ÄnderungderRahmenzulassungssatzung
(RZuSa Master) 2025 der Masterstudien-
gänge der Hochschule RheinMain (2025.1)

Zulassungssatzung 2026 des Master-
Studiengangs AI and Advanced Infor-
mation Technologies der Hochschule
RheinMain

Vorbemerkung Vorbemerkung

Aufgrund von § 42 (2) Nr. 2 des Hessischen
Hochschulgesetzes (HessHG) vom 14.12.2021
(GVBl. S. 931 zuletzt geändert durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 29.06.2023 (GVBl. S.
456)), erlässt der Senat der Hochschule Rhein-
Main nach Anhörung des Organs der Studie-
rendenschaft aufgrund des Beschlusses vom
21.10.2025 die folgende Änderung der Rah-
menzulassungssatzung der Masterstudiengän-
ge (RZuSa Master) 2025.1 der Hochschule
RheinMain, die vom Präsidium am 29.10.2025
gemäß § 43 (5) HessHG genehmigt wurde. Sie
bildet zusammen mit den studiengangsspezifi-
schen Regelungen die Zulassungssatzung des
Studiengangs. Die Rahmenzulassungssatzung
entspricht den Vorgaben der Studienakkredi-
tierungsverordnung vom 22.07.2019 (GVBl. S.
187). Soweit zwischen der Rahmenzulassungs-
satzung und den Zulassungssatzungen der Stu-
diengänge Abweichungen bestehen, ist die Rah-
menzulassungssatzung grundsätzlich vorran-
gig zu beachten, es sei denn, die Rahmenzulas-
sungssatzung widerspricht der Studienakkredi-
tierungsverordnung. In diesem Fall sind die Zu-
lassungssatzungen der Studiengänge vorrangig
zu beachten, soweit sie der Studienakkreditie-
rungsverordnung entsprechen.

Zur Ergänzung der Regelungen der Prüfungs-
ordnung des Master-Studienganges AI and
Advanced Information Technologies hat der
Fachbereichsrat des Fachbereichs Ingenieur-
wissenschaften der Hochschule RheinMain am
20.03.2026 nach Anhörung des Organs der
Fachschaft gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes (HessHG) in der Fas-
sung vom 14.12.2021 (GVBl. S. 931), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
10.10.2024 (GVBl. Nr. 56) folgende Satzung er-
lassen. Sie wurde in der 231. Sitzung des Senats
der Hochschule RheinMain am 28.04.2026 be-
schlossen und vom Präsidium am 05.05.2026
gemäß § 43 Abs. 5 HessHG genehmigt.
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I Organisatorisches

§ 1 Zuständigkeiten
(1) Die:Der Präsident:in ist für die Zulassung von
Studienbewerber:innen zuständig.

(2) Für die Durchführung des Auswahlverfah-
rens kann das Dekanat einen Zulassungsaus-
schuss bestellen. Erfolgt eine solche Bestel-
lung nicht, nimmt der jeweilige Prüfungsaus-
schuss die Aufgaben des Zulassungsausschus-
ses wahr, wobei die studentischen Mitglieder
nicht zu beteiligen sind. Wird ein Zulassungs-
ausschuss eingerichtet, setzt sich dieser aus
mindestens zwei Lehrenden zusammen, davon
mindestens ein:e Professor:in. Die Zulassungs-
satzung des Studiengangs kann festlegen, dass
dem Zulassungsausschuss zusätzlich weitere
Mitglieder angehören. Studentische Mitglieder
sind nicht zu beteiligen.

(2) Es wird ein Zulassungsausschuss eingerich-
tet, der aus zwei Lehrenden besteht, davon min-
destens ein:e Professor:in.

(3) Für das Verfahren im zuständigen Aus-
schuss gelten die Regelungen der Satzung zur
Organisation der Prüfungsausschüsse an der
Hochschule RheinMain in der jeweils gültigen
Fassung entsprechend, soweit in dieser Zu-
lassungssatzung nichts Abweichendes geregelt
wird.
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II Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen

§ 2 Hochschulabschluss
(1) Die Zulassung zum Studium erfordert den
Nachweis eines ersten berufsqualifizierenden
Hochschulabschlusses oder den erfolgreichen
Abschluss eines akkreditierten Bachelorstudi-
engangs an einer staatlichen oder staatlich an-
erkannten Berufsakademie. Die Anforderungen
an den Abschluss im Hinblick auf Fachkompe-
tenzen, Methodenkompetenzen, Sozialkompe-
tenzen und Selbstkompetenzen werden in der
Zulassungssatzung des Studiengangs geregelt
und sind identisch mit den Studiengangszielen
des entsprechenden Bachelorstudiengangs an
der Hochschule RheinMain. Die Anforderungen
an den Abschluss sind erfüllt, wenn der nach-
gewiesene Abschluss keinen wesentlichen Un-
terschied in Bezug auf diese Kompetenzen auf-
weist.

(1) Der Master-Studiengang AI and Advanced
Information Technologies baut auf einem ers-
ten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss
auf und setzt für ein erfolgreiches Absolvie-
ren entsprechende Kompetenzen voraus. Die
Zulassung erfordert den Nachweis, dass diese
Kompetenzen im vorangegangenen ersten be-
rufsqualifizierenden Hochschulstudium erwor-
benwurden. DieseKompetenzen können auch in
Kombination eines ingenieurwissenschaftlichen
oder vergleichbaren Studiumsmit einer entspre-
chenden fachlichen Ausbildung oder Berufstä-
tigkeit erworben worden sein:

Fachkompetenzen

Medientechnik

Die Bewerber:innen sind in der Lage, Theorien,
Prinzipien und Methoden des Faches in der Pra-
xis anzuwenden und in Bezug auf konkrete An-
wendungsfälle aus dem Bereich Medientechnik
kritisch zu beurteilen.

Künstliche Intelligenz

Die Bewerber:innen sind in der Lage, Verfahren
der Künstlichen Intelligenz in derMedientechnik
zu beurteilen und innovative Lösungen für die
Verarbeitung und Analyse audiovisueller Daten
zu entwickeln.

Schnittstellenkompetenz

7



Die Bewerber:innen sind in der Lage, komplexe
technische und organisatorische Aufgaben im
Zusammenhang mit Audio- und Videosignalen
an Schnittstellen verschiedener Fachdisziplinen
zu analysieren und interdisziplinär zu bearbei-
ten.

Netzwerktechnologien

Die Bewerber:innen sind in der Lage, moder-
ne Netzwerktechnologien und Protokolle auszu-
wählen und anzuwenden, um Audio- und Video-
daten über Netzwerke zu übertragen, wie z. B.
Streaming-Technologien zu optimieren.

Methodenkompetenzen

Systemverständnis

Die Bewerber:innen sind in der Lage, gegebe-
ne Fragestellungen analytisch zu durchdenken,
Systeme zu analysieren und für das System als
Ganzes Vorhersagen zu treffen.

Problemlösung

Die Bewerber:innen sind in der Lage, komple-
xe Informationen zu interpretieren, zu bewerten
und kritisch zu hinterfragen, Anforderungen aus
einer Aufgabenstellung abzuleiten, Lösungsan-
sätze auszuwählen und selbstständig umzuset-
zen.

Wissenschaftliches Arbeiten
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Die Bewerber:innen sind in der Lage, nach den
anerkannten Regeln des wissenschaftlichen Ar-
beitens Quellen zu recherchieren und auszuwer-
ten sowie unter Anleitung forschende Fragen zu
formulieren und mittels geeigneter Methoden
zu bearbeiten.

Sozialkompetenzen

Teamfähigkeit

Die Bewerber:innen sind in der Lage, ihre Rolle
in einem Team zu reflektieren, sich wertschät-
zend einzubringen und eine gemeinsame Aufga-
benstellung erfolgreich zu bearbeiten.

Kommunikation

Die Bewerber:innen sind in der Lage, komplexe
Ideen klar und verständlich zu kommunizieren
und ingenieurwissenschaftliche Ideen und Kon-
zepte zielgruppenorientiert zu präsentieren.

Selbstkompetenzen

Zeit- und Selbstmanagement

Die Bewerber:innen sind in der Lage, sich selbst-
ständig zu organisieren, Arbeitsprozesse eigen-
verantwortlich und termingerecht zu gestalten
und abzuschließen.

Reflexionsfähigkeit und gesellschaftliches Enga-
gement

Die Bewerber:innen sind in der Lage, die Fol-
gen ihrer beruflichen Entscheidungen kritisch
zu reflektieren und auch in überfachlichen Kon-
texten gesellschaftliche Verantwortung zu über-
nehmen.
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Persönliche Weiterentwicklung

Die Bewerber:innen sind in der Lage, sich selbst
Ziele zu setzen, eigene Fähigkeiten und Arbeits-
verhalten kritisch zu analysieren und sich selbst-
ständig Wissen anzueignen.

Digitalisierung

Die Bewerber:innen sind in der Lage, Chancen
und Herausforderungen der Digitalisierung ab-
zuwägen und digitale Technologien effektiv und
reflektiert einzusetzen.

(2) Studierende, deren geforderter Abschluss in
Verbindung mit dem angestrebten Masterstudi-
engang zu weniger als 300 Credit Points führt,
werden bei Erfüllung der Zugangs- und Zulas-
sungsvoraussetzungen zugelassen. Sie können
zur Sicherstellung des Erreichens der Promoti-
onsvoraussetzungen als auch der Einstellungs-
voraussetzung für den höheren Dienst die feh-
lenden Credit Points auf Antrag bei der Stu-
diengangsleitung durch eine Zusatzleistung in
Form eines Forschungsprojekts oder eines Prak-
tikums mit inhaltlichem Bezug zum Masterstu-
diengang zu absolvieren.

(3) In künstlerischen Studiengängen kann in der
Zulassungsatzung des Studiengangs die Auf-
nahme eines Masterstudiums auch solchen Be-
werbenden eröffnet werden, die im Rahmen ei-
ner Eignungsprüfung einen Kenntnis- und Leis-
tungsstand nachweisen, der dem eines für den
angestrebten Studiengang einschlägigen ersten
Hochschulabschlusses entspricht. Näheres zur
Durchführung und zum Inhalt der Eignungsprü-
fung ist in der Zulassungsatzung des Studien-
gangs zu regeln.
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§ 3 Mindestnote
(1) Für Studiengänge ohne Zulassungsbeschrän-
kungen kann in der jeweiligen Zulassungssat-
zung eine Mindestgesamtnote für den geforder-
ten Abschluss von 2,5 festgelegt werden. In
diesem Fall kann der Studiengang in der Zu-
lassungssatzung für Bewerber:innen mit einer
Gesamtnote schlechter als 2,5, jedoch nicht
schlechter als 3,0, zusätzlich ein kriteriengelei-
tetes, strukturiertes Bewerbungsgespräch vor-
sehen.

(2) Zusätzlich zur Mindestgesamtnote kann ein
Dossier mit exemplarischen Arbeiten der:des
Bewerbenden gefordert werden. Die Zulas-
sungssatzung des Studiengangs regelt Inhalt
und Umfang des Dossiers.

(3)Wird keineMindestgesamtnote für den gefor-
derten Abschluss festgelegt, kann der Studien-
gang in der jeweiligen Zulassungssatzung für al-
le Bewerber:innen ein kriteriengeleitetes, struk-
turiertes Bewerbungsgespräch vorsehen.

§ 4 Berufspraxis bei weiterbildenden Studiengängen
Bei weiterbildenden Studiengängen ist in der Zu-
lassungssatzung des Studiengangs die notwen-
dige qualifizierte Berufspraxis von i.d.R. mindes-
tens einem Jahr geregelt.
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§ 5 Sprachkenntnisse
(1) Soweit die Zulassungssatzung des Studien-
gangs vorsieht, dass Lehrveranstaltungen und
Prüfungen in einer Fremdsprache stattfinden,
werden entsprechende Sprachkenntnisse vor-
ausgesetzt. In diesem Fall regelt sie, ob ein
Nachweis erforderlich ist sowie Art und Umfang
der nachzuweisenden Fremdsprachenkenntnis-
se, die Art und Weise, in welcher der Nach-
weis zu erbringen ist und den Zeitpunkt, zu
welchem die Fremdsprachenkenntnisse nach-
gewiesen werden müssen.

(1) Da alle Lehrveranstaltungen in englischer
Sprache angebotenwerden, werden ausreichen-
de Kenntnisse der englischen Sprache (Niveau
B2+ gem. dem Common European Framework
of Reference for Languages) vorausgesetzt. Der
Nachweis über die erforderlichen Sprachkennt-
nisse ist mit der Einschreibung über einen an-
erkannten Sprachtest zu erbringen. Eine Liste
der anerkannten standardisierten Sprachtests
findet sich auf den Internetseiten der Hochschu-
le RheinMain. Wurde der erste berufsqualifizie-
rende Studienabschluss nachweisbar vollstän-
dig in englischer Sprache absolviert, wird dies
als ausreichender Sprachnachweis akzeptiert.

(2) Bewerber:innen mit ausländischer Hoch-
schulzugangsberechtigung müssen ausreichen-
de deutsche Sprachkenntnisse für ein Hoch-
schulstudium nachweisen, wobei für die Bewer-
bung deutsche Sprachkenntnisse auf Niveau B2
und für die Immatrikulation auf Niveau C1 gem.
dem Common European Framework of Refe-
rence for Language Learning andTeaching nach-
gewiesen werden müssen.

(3) Der Nachweis gem. Abs. 2 ist i.d.R. über einen
anerkannten Sprachtest zu erbringen. Informa-
tionen zu anerkannten Sprachnachweisen sind
der Anlage 1 der Immatrikulationssatzung der
Hochschule in der jeweils gültigen Fassung zu
entnehmen.

(4) Für rein englischsprachige Studiengänge ist
der Nachweis deutscher Sprachkenntnisse gem.
Abs. 2 nicht erforderlich.

§ 6 Voraussetzungen für berufsbegleitende oder duale Studiengänge
Soweit der Nachweis weiterer Voraussetzungen
für berufsbegleitende oder duale Studiengänge
erforderlich ist, regelt die Zulassungssatzung
des Studiengangs insbesondere die Art der An-
forderungen sowie den Zeitpunkt für die Vorlage
des Nachweises.
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III Bewerbung und Bewerbungsgespräch

§ 7 Bewerbung
Es ist eine frist- und formgerechte Bewerbung
entsprechend der zum Bewerbungszeitpunkt
gültigen Bewerbungsvorschriften der Hoch-
schule RheinMain erforderlich. Die jeweils
gültigen Vorschriften sind den Internetseiten
der Hochschule RheinMain zu entnehmen.

§ 8 Bewerbungsgespräch gem. § 3
(1) Die Einladung zum Bewerbungsgespräch
soll i.d.R. 14 Tage vor dem Termin zum Bewer-
bungsgespräch erfolgen.

(2) Bewerbungsgespräche werden unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit von den vom zustän-
digen Ausschuss zu Prüfenden bestellten Leh-
renden als Einzelgespräche geführt. Mitglieder
des Dekanats haben das Recht, an dem Bewer-
bungsgespräch als Zuhörende teilzunehmen.

(3) Die Zulassungssatzung des Studiengangs
legt die Inhalte und die Dauer des Bewerbungs-
gesprächs fest.

(4) Zu jedem Bewerbungsgespräch wird ein Pro-
tokoll angefertigt, das insbesondere den Namen
der:des Bewerber:in, Beginn und Ende des Ge-
sprächs und den wesentlichen Verlauf und die
Beurteilung des Gesprächs anhand transparen-
ter Bewertungskriterien enthält. Dieses darf von
der:dem Bewerber:in nach Abschluss des Ver-
fahrens eingesehen werden.
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(5) Bewerber:innen, die zum Bewerbungsge-
spräch unentschuldigt nicht erscheinen, werden
nicht zur Zulassung empfohlen. Kann der Erst-
termin aufgrund von Krankheit oder aus ande-
ren, nicht von der:demBewerber:in zu vertreten-
den Gründen nicht wahrgenommen werden, ist
ihr:ihm ein Ersatztermin zu gewähren. Der Er-
satztermin ist, zur Vermeidung von Verzögerun-
gen des Zulassungsverfahrens, im nahen zeit-
lichen Zusammenhang zum Ersttermin zu ge-
währen. Er soll nicht später als zwei Wochen
nach dem Ersttermin stattfinden. Die Zulas-
sungssatzung legt die Form fest, in der die Grün-
de für das Nichterscheinen darzulegen sind.
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IV Zulassung und Zulassung unter Vorbehalt

§ 9 Zulassung
(1) Der zuständige Ausschuss entscheidet über
die Zulassung auf Grundlage der vorgeleg-
ten Bewerbungsunterlagen sowie eines gegebe-
nenfalls durchgeführtenBewerbungsgesprächs
gem. § 8 dieser Satzung über die Eignung
der:des Bewerber:in aufgrund eigener Sachkun-
de und nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) Der zuständige Ausschuss spricht eine Emp-
fehlung über die Zulassung zum Studiengang
für alle Bewerber:innen aus, die die Zulassungs-
kriterien erfüllen, und leitet die Ergebnisse des
Auswahlverfahrens unverzüglich an die:den Prä-
sident:in weiter.

(3) Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen
richtet sich das Zulassungsverfahren ergän-
zend nach den Vorschriften des Gesetzes über
die Zulassung zum Hochschulstudium in Hes-
sen (HessHZG) und der Hessischen Verordnung
über die Hochschulzulassung und das Anmel-
deverfahren an den staatlichen Hochschulen
(Hessische Hochschulzulassungsverordnung –
HHZV) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(4) Für die Zulassung in ein höheres Fachsemes-
ter gelten bei der Anerkennung von Vorleistun-
gen zusätzlich die Regelungen der Satzung der
Hochschule RheinMain zur Anerkennung und
Anrechnung (Anerkennungssatzung) in ihrer je-
weils gültigen Fassung.
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§ 10 Zulassung unter Vorbehalt
Falls die Nachweise gem. § 2, § 3 (1) und §
4 zum Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung
noch nicht vorgelegt werden können, kann ei-
ne Immatrikulation unter dem Vorbehalt erfol-
gen, dass die erforderlichen Nachweise inner-
halb der im Zulassungsbescheid festgesetzten
Frist erbracht werden. Werden die Nachweise
nicht bis zum festgelegten Zeitpunkt eingereicht
oder erfüllen sie nicht die in der Zulassungssat-
zung des Studiengangs geregelten Anforderun-
gen, erlischt die Zulassung rückwirkend.

Die Zulassung unter Vorbehalt ist vorgesehen.
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V Inkrafttreten

§ 11 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit der Veröffentlichung
in den Amtlichen Mitteilungen der Hochschu-
le RheinMain zum 01.11.2025 in Kraft. Die der-
zeit geltenden Zulassungssatzungen der Stu-
diengänge sind bei jeder Veränderung, spätes-
tens aber bei der Reakkreditierung, durch solche
Zulassungssatzungen zu ersetzen, die sich auf
diese Rahmenzulassungssatzung beziehen. Bis
zum Inkrafttreten neuer Zulassungssatzungen
gelten die bisher gültigen Zulassungssatzungen
fort.

Diese Satzung tritt mit der Veröffentlichung
in den Amtlichen Mitteilungen der Hochschule
RheinMain zum 07.05.2026 in Kraft.

Wiesbaden, den 24.11.2025 Wiesbaden, den 07.05.2026

Prof. Dr. jur. Eva Waller
Präsidentin der Hochschule RheinMain

Prof. Dr. Christian Schachtner
Vizepräsident für Bildung und Nachhaltigkeit
der Hochschule RheinMain

Prof. Dr.-Ing. Christian Glockner
Dekanin bzw. Dekan des Fachbereichs Inge-
nieurwissenschaften
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